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Gemeinsame Richtlinie Stand: 20.06.2017 
 

vom ….. 2018 
Geschäftszeichen G4-7292-1/….. 

 
der Bayerischen Staatsministerien 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) und  
für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) 

zur  
Förderung von Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen (AUM)  

in Bayern 
Auszug zu B51 – Mahd von Steilhangwiesen 

 

A. Rechtsgrundlagen 

Grundlagen dieser Richtlinie sind: 
- Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005  

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Einfüh-
rung von Übergangsvorschriften  

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen (ELER) 

- Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, 
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(EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) 
Nr. 485/2008 des Rates  

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedin-
gungen für die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Verwaltungs-
sanktionen im Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländli-
chen Raum und der Cross-Compliance  

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich des integrierten Verwaltungs- und Kon-
trollsystems, der Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums und der Cross-
Compliance  

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 907/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Zahlstellen und anderen Einrichtungen, die finanzielle Ver-
waltung, den Rechnungsabschluss, Sicherheiten und die Verwendung des Euro  

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 der Kommission vom 6. August 
2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrich-
tungen, der Mittelverwaltung, des Rechnungsabschlusses und der Bestimmungen für 
Kontrollen, Sicherheiten und Transparenz  

- Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaft-
licher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung 
(EG) Nr. 73/2009 des Rates (EG) Nr. 1698/2005  

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Ände-
rung des Anhangs X der genannten Verordnung  
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- Gesetz zur Durchführung der Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Be-
triebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik –
(Direktzahlungen-Durchführungsgesetz – DirektZahlDurchfG) vom 9. Juli 2014 

- Verordnung zur Durchführung der Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftli-
cher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(Direktzahlungen-Durchführungsverordnung  – DirektZahlDurchfV) vom 3. November 
2014  

- Gesetz zur Regelung der Einhaltung von Anforderungen und Standards im Rah-
men unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen (Agrarzahlungen-
Verpflichtungengesetz – AgrarZahlVerpflG) vom 2. Dezember 2014 

- Verordnung über die Einhaltung von Grundanforderungen und Standards im 
Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen (Agrarzahlungen-
Verpflichtungenverordnung  – AgrarZahlVerpflV) vom 23. Dezember 2014 

- Verordnung über die Durchführung von Stützungsregelungen und des Integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS-Verordnung – InVeKoSV) vom 24. Feb-
ruar 2015 

- Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91  

- Verordnung (EG) Nr. Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die öko-
logische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologi-
schen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kenn-
zeichnung und Kontrolle  

- Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates  
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- Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020 (2014/C 204/01) vom 1. Juli 2014 

- Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 
ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union  

- Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Fest-
stellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Er-
zeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der 
Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union  

- Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor  

- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAKG) vom 3. September 1969 (BGBl I S. 1573)  

- Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK) 

- Haushaltsordnung des Freistaates Bayern (Bayerische Haushaltsordnung - BayHO) 
vom 8. Dezember 1971 

- Bayerische Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2014-2020 gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

- Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirtschaft und des 
ländlichen Raumes (Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz – BayAgrarWiG) vom 
8. Dezember 2006  

- Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in 
der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) vom 23. Februar 
2011  

- Bundes- und landesrechtliche Vorschriften über Naturschutz und Landschaftspfle-
ge 
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- Lose-Blatt-Sammlung (LBS) -Verwaltungsvorschrift des StMELF- für den Ver-
waltungsvollzug 

Die nationalen Regelungen zur 1. Säule (DirektZahlDurchfG, DirektZahlDurchfV, InVe-
KoSV) werden, soweit dies für ein einheitliches Vorgehen erforderlich ist, auf die Ag-
rarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen entsprechend angewendet. 
 

B. Haushaltsvorbehalt 

Es gilt die Haushaltsordnung des Freistaates Bayern (BayHO), insbesondere Artikel 23 
und 44 BayHO. Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
 

C. Zweck der Förderung 

Die Förderung extensiver Bewirtschaftungsweisen und die Honorierung aktiver 
Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen, insbesondere auf den ökologisch 
besonders wertvollen Flächen, leisten einen zentralen Beitrag 
- zum Klimaschutz, insbesondere zur Vermeidung von Emissionen, 

- zum Boden- und Wasserschutz, insbesondere zur Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie, 

- zum Erhalt und zur Förderung der Biodiversität und Artenvielfalt, die aufgrund einer 
naturschonenden landwirtschaftlichen Nutzung entstanden ist, insbesondere zur Um-
setzung von FFH- und Vogelschutzrichtlinie und der Bayerischen Biodiversitätsstrate-
gie, 

- zur Erhaltung, Pflege und Gestaltung einer regionaltypischen Kulturlandschaft sowie 
eines traditionellen Landschaftsbildes und 

- zur tiergerechten Haltung von Nutztieren, die über die Anforderungen des gesetzlichen 
Tierschutzes hinausgeht. 
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D. Gegenstand der Förderung 

Die geförderten Maßnahmen sind an den Prioritäten ausgerichtet, mit denen die EU die 
Ziele zur Entwicklung des ländlichen Raums und den Beitrag zur Strategie Europa 2020 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum verwirklichen will.  
Dazu zählen gesamtbetriebs-, betriebszweig-, einzelflächen- und tierbezogene Maßnah-
men: 
- zur Umstellung bzw. Beibehaltung der Bewirtschaftung des gesamten Betriebes nach 

den Kriterien des ökologischen Landbaus, 

- zum Klimaschutz, 

- zum Boden- und Wasserschutz,  

- zur Förderung der Biodiversität, 

- zur Sicherung und Entwicklung ökologisch wertvoller Lebensräume wie Mager- und 
Trockenstandorte, Feucht- und Teichflächen sowie Lebensräume, die durch besonders 
naturschonende Nutzungen entstanden und geprägt sind sowie geschützte und schutz-
würdige Flächen, 

- zur Sicherung und Entwicklung der Lebensgrundlagen wildlebender Tierarten und 
wildwachsender Pflanzenarten und 

- zum Erhalt historischer Kulturlandschaften und Landschaftsteile von besonders cha-
rakteristischer Eigenart wie traditionelle Teichwirtschaftsgebiete, Landschaften mit 
ausgeprägter Hecken- und Hangstruktur, Hohlwege, Terrassen und Raine sowie Stein- 
und Erdwälle. 

Dabei haben im Rahmen des Vertragsnaturschutzes Maßnahmen auf der Grundlage quali-
fizierter naturschutzfachlicher Pläne und Konzepte, insbesondere für Natura 2000-Gebiete 
und BayernNetzNatur-Projektgebiete Vorrang. 
 

E. Fachliche Zuständigkeiten 

Die politische, fachliche und finanzielle Rahmenkompetenz liegt für das VNP in der Zu-
ständigkeit des StMUV, für das KULAP in der Zuständigkeit des StMELF. 
 
Gemäß dem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 17. Februar 2004 ist der För-
dervollzug des Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) und Vertragsnaturschutzpro-
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gramms inkl. Erschwernisausgleich (VNP) bei den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten zusammengefasst. Durch diese Zusammenführung werden die Antragstellung 
sowie der Fördervollzug wesentlich vereinfacht. 
 

F. Gemeinsame und spezifische Bestimmungen 

Die Richtlinie sieht gemeinsame sowie spezifische Bestimmungen (Teil II bis VIII) vor. 
Letztere konkretisieren die Gemeinsamen Bestimmungen durch Ergänzungen oder Be-
schränkungen.  

I. Gemeinsame Bestimmungen 
1. Zuwendungsempfänger 
2. Bewilligungs-/Verpflichtungszeitraum 
3. Förderkriterien, Verpflichtungen und sonstige Auflagen  
4. Art und Höhe der Zuwendung 
5. Ausschluss von Doppelförderung 
6. Sonstige Bestimmungen 
7. Verfahren 

II. Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) – einschl. Maßnahme B51 – Mahd von 
Steilhangwiesen 

III. Vertragsnaturschutzprogramm inkl. Erschwernisausgleich (VNP) - nicht relevant 
IV. Maßnahmen zum Tierschutz (KULAP – B60) – Sommerweidehaltung (Weideprä-

mie) - nicht relevant 
V. Extensive Teichwirtschaft (KULAP-B58) und Biotoptyp Teiche (VNP) - nicht re-

levant 
VI. Nichtproduktive Investitionen (KULAP – B49) – Erneuerung von Hecken und 

Feldgehölzen - nicht relevant 
VII. Nichtproduktive Investitionen (KULAP – B56) – Wiederaufbau von Steinmauern - 

nicht relevant 
VIII. Nichtproduktive Investitionen (KULAP – B59) – Anlage von Struktur- und Land-

schaftselementen - nicht relevant 
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Anlagen: 
Anlage 1: Merkblatt „Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen“  
Anlage 2: Höhe der Zuwendungen für Maßnahmen der alten Förderperiode mit Ver-

pflichtungsbeginn 2014 - nicht relevant 
Anlage 3: Maßnahmenübersicht (KULAP) - nicht relevant 
Anlage 4: Maßnahmenübersicht (VNP) - nicht relevant 
Anlage 5:  Maßnahmenkombination (KULAP) 
Anlage 6: Maßnahmenkombination (KULAP alt/neu) - nicht relevant 
Anlage 7: Sanktionsmatrix 
 
weitere Anlagen zu den spezifischen Bestimmungen: 
Anlage zu IV: Merkblatt „B60 – Sommerweidehaltung (Weideprämie)“  

- nicht relevant 
Anlage zu V: Merkblatt „B58 – Extensive Teichwirtschaft“ - nicht relevant 
Anlage zu VI: Merkblatt „B49 – Erneuerung von Hecken und Feldgehölzen“ - nicht 

relevant 
Anlage zu VII: Merkblatt „B56 – Wiederaufbau von Steinmauern“ - nicht relevant 
Anlage zu VIII: Merkblatt „B59 – Anlage von Struktur- und Landschaftselementen“  

- nicht relevant 
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I. Gemeinsame Bestimmungen 
 

zu den Zahlungen für Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER-VO) 

 Zuwendungsempfänger 1

Zuwendungsempfänger sind 

• Inhaber von landwirtschaftlichen Betrieben mit Hofstelle, die eine landwirt-
schaftlich genutzte Fläche (LF) von mindestens 3 ha selbst bewirtschaften. 
Teichflächen zählen dabei als landwirtschaftlich genutzte Fläche; 

• Gartenbau- und Sonderkulturbetriebe auch unter 3 ha LF; 

• Weinbaubetriebe, die in der Weinbaukartei erfasst sind und die Vorausset-
zungen nach § 5 Abs. 1 und 2 der Weinverordnung (WeinV 1995) erfüllen; 

• Alm- und Weidegenossenschaften. 

Nicht förderfähig sind öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften wie Landkreise 
und Gemeinden sowie Teilnehmergemeinschaften. 

 Bewilligungs-/Verpflichtungszeitraum 2

Der Bewilligungs- und Verpflichtungszeitraum beginnt grundsätzlich unabhängig 
vom Tag der Antragstellung stets am 1. Januar des ersten Verpflichtungsjahres 
und endet grundsätzlich zum 31. Dezember des letzten Verpflichtungsjahres. Bei 
flächenbezogenen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen umfasst er fünf Kalender-
jahre. Erfolgt die Antragstellung nach dem 1. Januar, beginnt der Bewilligungs-
zeitraum mit dem Tag der Antragstellung.  

 Förderkriterien, Verpflichtungen und sonstige Auflagen 3

3.1 Förderkriterien (K) 

Bei flächenbezogenen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen müssen die Flächen 
in Bayern liegen.  

Weitere Förderkriterien, insbesondere zu den einzelnen Maßnahmen, sind in den 
Merkblättern zur Richtlinie aufgeführt und mit dem Buchstaben „K“ gekenn-
zeichnet.  
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Da Förderkriterien Zugangsbedingungen zum Erhalt der Zuwendung sind, haben 
sie keinen Einfluss auf die kalkulierte Höhe der Zuwendung. 

3.2 Verpflichtungen () 

Verpflichtungen zu den jeweiligen Maßnahmen sind in den Merkblättern zur 
Richtlinie aufgeführt und mit einem Stern „“ gekennzeichnet. Sie stellen die 
wesentlichen Bestandteile der Maßnahme dar und sind Grundlage für die kalku-
lierte Höhe der Zuwendung. 

3.3 Sonstige Auflagen 

Sonstige Auflagen flankieren das beabsichtigte Ziel der jeweiligen Maßnahme und 
haben keinen Einfluss auf die kalkulierte Höhe der Zuwendung. Sie sind ebenfalls 
zu den einzelnen Maßnahmen in den Merkblättern zur Richtlinie aufgeführt. Zu 
den sonstigen Auflagen zählen auch die einschlägigen obligatorischen Grund-
anforderungen gemäß Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
(Cross-Compliance), die einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 
1307/2013, die einschlägigen Mindestanforderungen für die Anwendung von 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln und sonstigen einschlägigen ver-
pflichtende Anforderungen des nationalen Rechts. 

Der Antragsteller verpflichtet sich mit der Antragstellung gemäß Nr. 7.2 während 
des Verpflichtungszeitraumes die insbesondere im Merkblatt „Agrarumwelt-, 
Klima- und Tierschutzmaßnahmen (AUM)“ (Anlage 1) festgelegten Förderkrite-
rien, Verpflichtungen und sonstigen Auflagen einzuhalten. 

 Art und Höhe der Zuwendung 4

4.1 Art der Zuwendung 

Die Zuwendung wird bei flächen- und tierbezogenen Maßnahmen in Form von 
jährlichen Zahlungen für den jeweiligen Bewilligungs- und Verpflichtungszeit-
raum bzw. bei nichtproduktiven Investitionen als Projektförderung in Form eines 
Zuschusses gewährt (jeweils Festbetragsfinanzierung).  

4.2 Die Zahlung ist eine Zuwendung im Sinne der Artikel 23 und 44 der Haushalts-
ordnung des Freistaates Bayern (BayHO). Neben den VV zu Artikel 44 BayHO 
gelten die Auflagen und Verpflichtungen des Bewilligungsbescheids. 
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4.3 Höhe der Zuwendung 

Die Höhe der Zuwendung je Einheit (z. B. ha; Streuobstbaum) und die maximale 
Zuwendung je Betrieb sind aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlich. Diese Sätze stel-
len Höchstsätze dar. 

Die Höhe der Auszahlung für das jeweilige Verpflichtungsjahr wird auf der 
Grundlage des jährlichen Zahlungsantrages (i. d. R. Mehrfachantrag) und der ak-
tuellen InVeKoS-Daten (Flächen- und Nutzungsnachweis und Viehverzeichnis 
zum Mehrfachantrag) bestimmt. Dazu sind die beantragten KULAP- bzw. VNP-
Maßnahmen im Flächen- und Nutzungsnachweis gesondert auszuweisen (KU-
LAP- bzw. VNP-Maßnahmencodes). 

4.4 Aus der Produktion genommene Flächen 

Für Flächen, die aus der Produktion genommen werden, wird grundsätzlich keine 
Zuwendung gewährt. 

4.5 Altmaßnahmen 

Ab dem Auszahlungsjahr 2015 gilt für Maßnahmen mit Verpflichtungsbeginn 
2013 und  2014 die in der Anlage 2 genannte Höhe der Zuwendungen. 

 Ausschluss von Doppelförderung 5

5.1 Maßnahmenkombination 

Zulässige Kombinationen von Maßnahmen dieser Programme für dieselben Flä-
chen sind aus den Anlagen 5 und 6 ersichtlich. 

Die KULAP-Maßnahmen 4.2 – K91/K96 „Langfristige Bereitstellung von Flä-
chen für agrarökologische Zwecke“ aus dem Förderzeitraum vor 2007 sind mit 
keiner anderen Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahme der Förderperio-
de 2015 bis 2020 kombinierbar. 

5.2 Ausgleichszulage und Direktzahlungen 

Neben Zuwendungen nach dieser Richtlinie können - soweit die Voraussetzungen 
erfüllt sind - die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten und die Direktzah-
lungen gewährt werden.  
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5.3 Auflagenüberschneidung  

Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen honorieren freiwillige aktive 
Leistungen zur nachhaltigen umweltgerechten Bewirtschaftung der Kulturland-
schaft. Sie verlangen ein aktives Bewirtschaften und gehen somit über spezifische 
Rechtsvorschriften (z. B. in Schutzgebietsverordnungen nach Naturschutzrecht) 
hinaus, die sich auf Verbote beschränken. Damit erfüllen sie gesellschaftliche Zie-
le, die durch Verbotsauflagen anderer Rechtsvorschriften bzw. privatrechtlicher 
Vereinbarungen allein nicht erreicht werden. Eine Überschneidung zwischen den 
Auflagen der Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen und den Vorga-
ben spezifischer Rechtsvorschriften/privatrechtlicher Vereinbarungen ist somit 
grundsätzlich nicht förderschädlich. Bezüglich der Auflagenüberschneidung gel-
ten somit folgende Regelungen: 

a. Die Inhalte von Fachplänen des Naturschutzes, z. B. Managementplänen für 
Natura 2000-Gebiete, Pflege- und Entwicklungsplänen oder Gutachten (wie 
z. B. Zustandserfassungen für Schutzgebiete) sowie die Erhaltungsziele für 
Natura 2000-Gebiete sind keine rechtlichen Verpflichtungen, die zu einer 
Auflagenüberschneidung mit beantragten Agrarumwelt-, Klima- und Tier-
schutzmaßnahme(n) führen. 

b. Soweit für Flächen Bewirtschaftungsbeschränkungen auf Basis spezifischer 
Rechtsvorschriften bestehen, die mit den Verpflichtungen gemäß 3.2 der be-
antragten Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahme(n) ganz oder teil-
weise identisch sind und für die sonstige öffentliche (staatliche oder kommu-
nale) oder private Mittel in Anspruch genommen werden, entfällt eine Förde-
rung für die Maßnahme(n) auf diesen Flächen nach vorliegender Richtlinie. 
In Natura 2000-Gebieten stehen rechtliche Bewirtschaftungsbeschränkungen 
aufgrund von Schutzgebietsverordnungen nach dem Naturschutzrecht einer 
Förderung von Maßnahmen gemäß Artikel 28 und 29 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 nicht entgegen, wenn Landwirte freiwillig zusätzlich aktive 
Leistungen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Lebensräumen der FFH- 
und Vogelschutz-Richtlinien durchführen. 
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c. Für Flächen in Wasserschutzgebieten sowie bei ankaufsgeförderten Flächen 
im Rahmen der „Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinien“, der „Förder-
richtlinien des Bayerischen Naturschutzfonds“, des „vorbeugenden Hochwas-
serschutz“ oder der „Flurneuordnung (Flurbereinigung)“, scheidet dagegen ei-
ne Förderung nach vorliegender Richtlinie bereits bei (Teil-) Identität der 
Verpflichtungen gemäß 3.2 der beantragten Agrarumwelt-, Klima- und Tier-
schutzmaßnahme(n) mit den Vorgaben der Schutzgebietsverordnung bzw. des 
Ankaufsförderbescheids (unter Beachtung der Zweckbindungsfrist) aus. 

d. Privatrechtlich vereinbarte Bewirtschaftungsbeschränkungen (z. B. in Pacht-/ 
Nutzungsüberlassungsverträgen) stehen der staatlichen Förderung von Ag-
rarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen nicht entgegen. 

5.4 Kombination von KULAP und VNP 

Die Förderung von Flächen kann nur entweder über KULAP oder VNP gemäß 
den festgelegten Förderkulissen (vgl. Teil II zu Nr. 3.1 und Teil III zu Nr. 3.1) er-
folgen. Ausnahmen sind in den Maßnahmenkombinationen (Anlagen 5 und 6) ge-
kennzeichnet. 

5.5 Inanspruchnahme anderer Programme 

Soweit Flächen nach dieser Richtlinie gefördert werden, darf auf ein und dersel-
ben Fläche für dieselbe Maßnahme keine Förderung aus anderen Programmen in 
Anspruch genommen werden. 

5.6 Sonderfälle 

Kombinationen von VNP- bzw. KULAP-Maßnahmen mit zusätzlichen, aus natur-
schutzrechtlicher wie naturschutzfachlicher Sicht erforderlichen Maßnahmen z. B. 
zur Verbesserung, Wiederherstellung oder Neuschaffung bestimmter Lebensraum-
funktionen (wie z. B. Kompensationsmaßnahmen, Maßnahmen der Landschafts-
pflege- und Naturpark-Richtlinien) auf der gleichen Fläche sind zulässig und för-
derunschädlich, sofern keine (Teil-) Identität mit den Verpflichtungen gemäß Nr. 
3.2 der beantragten Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahme(n) des VNP 
bzw. KULAP vorliegt. 
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 Sonstige Bestimmungen 6

6.1 Richtlinienbestandteile 

Bestandteile dieser Richtlinie sind alle beigefügten Anlagen.  

6.2 Folgebewirtschaftung 

Die in Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen einbezogenen Flächen 
können nach Ablauf des Verpflichtungszeitraums wieder im ursprünglichen Sinne 
bewirtschaftet werden, soweit EU-, Bundes- oder Landesrecht nicht entgegenste-
hen. 

6.3 Wechsel von Maßnahmen 

Der Zuwendungsempfänger kann auf Antrag von einer Maßnahme mit geringerem 
Extensivierungsgrad zu einer Maßnahme mit höherem Extensivierungsgrad wech-
seln. Dabei ist immer ein neuer 5-jähriger Verpflichtungszeitraum einzugehen. Ein 
Wechsel zwischen KULAP- und VNP-Maßnahmen innerhalb des Verpflichtungs-
zeitraums ist jedoch ausgeschlossen. 

6.4 Flächenzugang 

Bei einzelflächenbezogenen Maßnahmen können während des 5-jährigen Ver-
pflichtungszeitraums keine zusätzlichen Flächen in den bestehenden Bewilli-
gungsbescheid aufgenommen werden. Für Flächenzugänge kann nur dann eine 
Zuwendung gewährt werden, wenn hierfür ein entsprechender Grundantrag ge-
stellt wird. Ausnahmen bestehen bei einzelflächenbezogenen Maßnahmen ohne 
festen Bezug zum Feldstück1. 

Vergrößert sich bei den gesamtbetrieblichen bzw. betriebszweigbezogenen Maß-
nahmen2 die landwirtschaftlich genutzte Fläche während des Verpflichtungszeit-
raums, so muss der Zuwendungsempfänger die zusätzlichen Flächen zu den Be-
dingungen des ursprünglichen Bewilligungsbescheids während des restlichen Be-

                                              
1 KULAP-Maßnahmen „B36-Winterbegrünung mit Wildsaaten“, „B37/38-Mulch-/Streifen-/Direktsaatverfahren“, 
„B47-Jährlich wechselnde Blühflächen“ und „B52-Behirtung von Almen und Alpen“. 
2) KULAP-Maßnahmen„B10 – Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb“, „B230/21 Extensive Grünlandnutzung für 
Raufutterfresser“,  „B22/23-Extensive Grünlandnutzung auf Almen und Alpen“, „B25/26-Emissionsarme Wirt-
schaftsdüngerausbringung“ und „B50 – Heumilch – Extensive Futtergewinnung“ 
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willigungszeitraums mit einbeziehen (Mitteilung im FNN des Mehrfachantrags) 
und kann hierfür die entsprechende Zuwendung erhalten. 

6.5 Betriebsübergang/Flächenabgang  

Gehen während des Verpflichtungszeitraums der ganze Betrieb oder einzelne Flä-
chen, für den bzw. für die eine Zuwendung gewährt wird, auf andere Personen 
(z. B. Verpächter) über und wird der Abgang dem Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) rechtzeitig (spätestens mit dem folgenden Mehrfachan-
trag) mitgeteilt, muss der Zuwendungsempfänger die für diese Flächen erhaltenen 
Zuwendungen nicht zurückerstatten (auch wenn der Übernehmer die Verpflich-
tung für die Restlaufzeit nicht übernimmt bzw. nicht in eine höhere/gleiche Exten-
sivierungsstufe einbezieht.) 

Dies gilt nicht für Flächen, die z.B. wegen Umnutzung oder Bebauung im Betrieb  
verbleiben. In diesem Fall muss der Zuwendungsempfänger in der Regel die für 
diese Flächen erhaltenen Zuwendungen – ggf. zuzüglich Zinsen – zurückerstatten. 

6.6 Bodenneuverteilung 

Wurde der Betrieb oder ein Teil des Betriebes neu parzelliert oder ist Gegenstand 
eines Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz oder anderweitigen, ähnlichen 
öffentlichen Bodenordnungsverfahren (z.B. freiwilliger Nutzungstausch, Flächen-
tausch auf Grundlage von Hochwasserschutzmaßnahmen), können bei einem Be-
sitzwechsel während des Verpflichtungszeitraumes die Maßnahmen von den alten 
auf die neuen Grundstücke bzw. vom bisherigen auf den künftigen Besitzer über-
gehen, soweit die jeweiligen Fördervoraussetzungen gegeben sind. 

Erweist sich eine solche Anpassung als nicht durchführbar, so endet die Verpflich-
tung, ohne dass die bereits gewährten Zuwendungen zu erstatten sind. 

6.7 Ahndung von Abweichungen und Verstößen 

6.7.1 Abweichungen 

Bei Abweichung zwischen der angegebenen (beantragten) und der ermittelten Flä-
che kommen die Regelungen der Artikel 18 und 19 der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 640/2014 zur Anwendung. Liegt bei Maßnahmen zur Förderung des 
Streuobsts (B57, H28 und W07) die ermittelte Fläche unter der Fläche, die sich 
aus der Anzahl der beantragten Bäume ergibt, findet Art. 19 der Delegierten Ver-
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ordnung (EU) Nr. 640/2014 Anwendung. Dabei wird ein Baum mit 0,01 ha 
gleichgesetzt. 

6.7.2 Nichteinhaltung von Förderkriterien, Verpflichtungen oder sonstigen Aufla-
gen 

Bei Nichteinhaltung von Förderkriterien, Verpflichtungen oder sonstigen Aufla-
gen kommen die Regelungen des Artikels 35 der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 640/2014 auf der Ebene der jeweiligen Maßnahme zur Anwendung.  

— Die Nichteinhaltung von Förderkriterien hat die Aufhebung des Bewilli-
gungsbescheides zur Folge.  

— Verstöße gegen Verpflichtungen oder sonstige Auflagen werden nach 
Schwere, Ausmaß, Dauer und Häufigkeit entsprechend der Sanktionsmatrix 
in Anlage 7 bewertet. 

— Bei mehrjährigen Maßnahmen werden Rückforderungen der Zuwendungen 
gemäß Artikel 35 Abs. 4 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/2014 auf 
der Grundlage der Sanktionsmatrix (Anlage 7) vorgenommen.  

6.7.3 Falsche bzw. unterlassene Angaben 

Wird festgestellt, dass der Antragsteller falsche Nachweise vorgelegt hat, um die 
Zuwendung zu erhalten, oder hat er verabsäumt, die erforderlichen Informationen 
zu liefern, so wird die Zuwendung abgelehnt oder vollständig zurückgenommen. 
Darüber hinaus wird der Begünstigte im Kalenderjahr der Feststellung und dem 
darauf folgenden Kalenderjahr von derselben Maßnahme ausgeschlossen. Das 
gleiche gilt, wenn der Antragsteller falsche Angaben gemacht hat, um die Zuwen-
dung zu erhalten. 
Unbeschadet davon ist beim Verdacht auf Subventionsbetrug entsprechend der 
Vorgaben in der Lose-Blatt-Sammlung, Teil A Nr. 6.5.2 zu verfahren. 

6.7.4 Höhere Gewalt, außergewöhnliche Umstände 

In Fällen höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände im Sinne von Arti-
kel 2 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 wird die entsprechende Zahlung 
für die Jahre, in denen höhere Gewalt oder außergewöhnliche Umstände auftraten, 
anteilsmäßig gekürzt. Die Kürzung betrifft nur die Teile der Verpflichtung, für die 
vor Eintreten des Falls höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände keine 
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zusätzlichen Kosten oder Einkommensverluste entstanden sind. Führen die höhere 
Gewalt oder die außergewöhnlichen Umstände zur Nichteinhaltung von Förderkri-
terien und sonstigen Auflagen, erfolgt keine Kürzung und auch keine Verwal-
tungssanktion. 

6.8 Nichteinhaltung des 5-jährigen Verpflichtungszeitraumes („vorzeitiger Aus-
stieg“) 

Für den jährlichen Zahlungsantrag und die erforderlichen Anlagen (z. B. FNN, 
Viehverzeichnis) gelten die entsprechenden Vorgaben des mit der Delegierten  
Verordnung (EU) Nr. 640/2014 vorgegebenen Integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems zum Antragsendtermin und zur Fristversäumnis. Wird dieser An-
trag gar nicht oder so verspätet eingereicht, dass er nach diesen Vorschriften als 
unzulässig anzusehen ist, gilt der 5-jährige Verpflichtungszeitraum als nicht ein-
gehalten und es ist keine Zuwendung für das betroffene Verpflichtungsjahr auszu-
bezahlen. Bereits gewährte Zuwendungen sind zurückzufordern, soweit eine An-
hörung keine andere Entscheidung rechtfertigt. 

6.9 Anpassung der Laufzeit („Synchronisationsregelung“) 

Bestehen für die gleiche einzelflächenbezogene Maßnahme (mit Ausnahme von 
Maßnahmen, die nicht verlängert werden können3) mehrere mehrjährige Ver-
pflichtungen mit unterschiedlicher Laufzeit, können die ursprünglichen Verpflich-
tungen durch eine neue einzelflächenbezogene Verpflichtung ersetzt werden, in 
die die gesamte ursprüngliche Fläche einbezogen wird und deren Bedingungen 
mindestens genauso strikt sind wie die der ursprünglichen Verpflichtung. Gleiches 
gilt, falls bei einer bestehenden Bewilligung für eine weitere Fläche die gleiche 
einzelflächenbezogene Maßnahme vereinbart werden soll. Dabei ist immer ein 
neuer 5-jähriger Verpflichtungszeitraum einzugehen. 

6.10 Anwendung der Revisionsklausel bei Anpassungen  

Um sicherzustellen, dass AUM -Verpflichtungen bei Änderungen der einschlägi-
gen verbindlichen Normen, Anforderungen oder Verpflichtungen angepasst wer-

                                              
3) B28, B29„– Umwandlung von Acker- in Grünland entlang von Gewässern und sonstigen sensiblen Gebieten “, 
„B59 – Struktur- und Landschaftselemente (Flächenförderung)“, „Umwandlung von Ackerland in Wiesen – H20“ 
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den können, wird in die Bewilligungsbescheide gemäß Artikel 46 der Verordnung 
(EG) Nr. 1974/2006 sowie Artikel 48 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 eine 
entsprechende Revisionsklausel aufgenommen. Wird die Anpassung vom Begüns-
tigten nicht akzeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne dass Sanktionen oder eine 
Rückzahlung der für den bereits erbrachten Verpflichtungszeitraum erfolgten Zah-
lungen gefordert werden. Der Ausstieg aus einem laufenden Verpflichtungszeit-
raum steht der Bewilligung einer neuen Agrarumwelt-, Klima- oder Tierschutz-
maßnahme nicht entgegen. 

 Verfahren 7

7.1 Zuständige Behörde 

Antrags- und Bewilligungsbehörde ist i.d.R. das für den Betriebssitz zuständige 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), das auch die Betriebs-
nummer führt. 

7.2 Antragstellung 

7.2.1 Grundantrag 

Die Antragstellung erfolgt schriftlich mittels Formblatt innerhalb des jährlich fest-
gelegten Antragszeitraums (i. d. R. 1. Dezember bis 31. Januar). In diesem Zeit-
raum sind auch zulässige Änderungen (Umstellung bzw. Wechsel von Maßnah-
men oder Synchronisation) zu beantragen. Dem Antragsteller ist das Merkblatt 
„Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen“ (Anlage 1) auszuhändigen. 

Dem Antrag sind die Bewertungsblätter (VNP) und der Flächen- und Nutzungs-
nachweis bzw. die Feldstücksdruckliste, sowie Nachweise über Bewirtschaftungs-
beschränkungen (vgl. Nr. 5.3 und 5.5) beizulegen. Die zuständige Bewilligungs-
behörde kann weitere Unterlagen (z. B. Skizzen, FeKa) verlangen.  

7.2.2 Zahlungsantrag 

Der Antragsteller ist verpflichtet, im gesamten Verpflichtungszeitraum bei flä-
chenbezogenen Maßnahmen jährlich einen ergänzenden Zahlungsantrag (i. d. R. 
der Mehrfachantrag (MFA) mit den aktuellen InVeKoS-Daten) einzureichen. Der 
Antragsteller hat dabei  alle von ihm landwirtschaftlich genutzten Flächen (LF) 
und beantragten landwirtschaftlich nutzbaren Flächen im Flächen- und Nutzungs-
nachweis (FNN) einschließlich der entsprechenden Codes der beantragten Agra-
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rumwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen und alle Tiere des Betriebes im 
Viehverzeichnis anzugeben. Darüber hinaus findet Nr. 6 der ANBest-P keine An-
wendung. 

7.3 Antragsbearbeitung 

7.3.1 Aufgaben der Bewilligungsbehörde 

Die zuständige Bewilligungsbehörde prüft die Antragsangaben und bewilligt ggf. 
die Zuwendung für den jeweiligen Bewilligungs- und Verpflichtungszeitraum 
(siehe dazu die einschlägigen Regelungen und Vollzugshinweise in der Lose-
Blatt-Sammlung Teil A). 

Die Maßnahme B51 – Mahd von Steilhangwiesen – wird erst nach der beihilfe-
rechtlichen Genehmigung durch die EU – Kommission bewilligt. 

7.3.2 Verwaltungstechnische Hinweise 

Die für die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen sowie die für die Er-
stellung der für die Europäische Kommission bestimmten Berichte erforderlichen 
Daten werden von der Bewilligungsbehörde vor der Bewilligung der Zuwendung 
im zentralen EDV-System (iBALIS) erfasst. Der Bewilligungsbescheid wird 
i. d. R. zentral gedruckt und an den Zuwendungsempfänger versandt. 

Erst nach Durchführung der Verwaltungskontrollen (Kontrolllisten) durch die zu-
ständige Bewilligungsbehörde werden die Zuwendungen zentral ausbezahlt. Die 
Antragsbearbeitung erfolgt entsprechend den einschlägigen Regelungen und Voll-
zugshinweisen (Lose-Blatt-Sammlung Teil A). 

Die zuständige Bewilligungsbehörde kann zur Ermittlung und Kontrolle der Flä-
chen und Viehbestände auf frühere Angaben des Antragstellers in anderen Förder-
anträgen zurückgreifen. Der maßgebliche Viehbesatz berechnet sich auf Basis des 
durchschnittlichen Bestands des jeweiligen Verpflichtungsjahres. 

7.4 Kontrollen 

7.4.1 Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen 

Während des Verpflichtungszeitraums werden Verwaltungskontrollen und Vor-
Ort-Kontrollen im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems  
(InVeKoS) und Cross Compliance (CC) gemäß den einschlägigen Regelungen 
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und Vollzugshinweisen (Lose-Blatt-Sammlung Teil D) durchgeführt. Dabei wird 
jährlich bei mindestens fünf Prozent der Antragsteller von EU-finanzierten Maß-
nahmen die Einhaltung der für die Gewährung einer Zuwendung maßgeblichen 
Sachverhalte im Rahmen von InVeKoS, die Beachtung der obligatorischen 
Grundanforderungen (Cross Compliance), der Mindesttätigkeit sowie der Min-
destanforderungen für die Anwendung phosphathaltiger Düngemittel und Pflan-
zenschutzmittel und bei mindestens einem Prozent aller Antragsteller die Einhal-
tung der Cross Compliance (CC) - Standards vor Ort geprüft. 

7.4.2 Probenahme zu Kontrollzwecken 

Zur Kontrolle der Einhaltung von Förderkriterien, Verpflichtungen und sonstigen 
Auflagen, zu deren Einführung/Beibehaltung sich der Zuwendungsempfänger 
verpflichtet hat, können Proben von Boden, Pflanzen und unverarbeiteten oder 
verarbeiteten Erzeugnissen genommen und einer Analyse unterzogen werden. 

7.4.3 Kontrolle der CC-Standards und der Düngeverordnung  

Die Kontrolle der CC-Standards, der Mindesttätigkeit sowie der Mindestanforde-
rungen für die Anwendung phosphathaltiger Düngemittel und Pflanzenschutzmit-
tel erfolgt neben den InVeKoS-Kontrollen der Zahlstelle auch durch die im jewei-
ligen Fachrecht zuständigen benannten Behörden und Institutionen. 

7.5 Rechtsgrundlagen bei Rückforderungen, Verzinsung und Kosten 

Die Aufhebung (Rücknahme oder Widerruf) von Bewilligungsbescheiden richtet 
sich nach Artikel 48 und 49 BayVwVfG. Rückforderungs- und Zinsansprüche 
sind nach Artikel 49a BayVwVfG in Verbindung mit Artikel 7 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 geltend zu machen. 

Die Erhebung von Kosten richtet sich dabei nach dem Kostengesetz. 
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II. Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) 
gemäß Artikel 28 und 29 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

Einschl. Maßnahme B51 – Mahd von Steilhangwiesen 
 

Gemäß Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020 Teil II, Kap. 1 Nr. 1.1.5.1.  
 
Es gelten die „Gemeinsamen Bestimmungen“ mit folgenden Maßgaben: 

Zu Nr. 1  Zuwendungsempfänger 

Bei der Maßnahme „B10 – Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb“ muss der Zuwen-
dungsempfänger gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 „aktiver 
Landwirt“ im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 i. V. m. Teil 2 
„Aktiver Betriebsinhaber“ der DirektZahlDurchfV sein. 
 
Der Kreis der Zuwendungsempfänger bei der Maßnahme B51 „Mahd von Steilhangwie-
sen“ (vgl. Merkblatt Anlage 1) ist dabei auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ge-
mäß Teil I Kapitel 2 Nr. 2.4. Unternummer 13 der Rahmenregelung der Europäischen 
Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-
2020 (2014/C 204/01) i. V. m. Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 beschränkt.  
Von einer Förderung ausgeschlossen sind bei der Maßnahme B51 „Mahd von Steilhang-
wiesen“: 
- Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses 
der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbar-
keit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, 
- Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Rahmenregelung der Europäischen Union 
für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020 
(2014/C 204/01) Teil I Kapitel 2 Nr. 2.4. Unternummer 15 
 

Zu Nr. 2  Bewilligungs-/Verpflichtungszeitraum - nicht relevant 

Der Verpflichtungszeitraum endet bei den Maßnahmen „B36-Winterbegrünung mit 
Wildsaaten“ und „B39 – Verzicht auf Intensivfrüchte in wasserwirtschaftlich sensiblen 
Gebieten“ jeweils am 15.02. des sechsten Kalenderjahres. 
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Zu Nr. 3.1  Förderkriterien (K)  (nicht relevant) 

Folgende Maßnahmen sind auf die im Merkblatt „Agrarumwelt-, Klima- und Tierschutz-
maßnahmen“ (Anlage 1) näher dargestellten Kulissen beschränkt: 
- „B28 – Umwandlung von Acker- in Grünland entlang von Gewässern und sonstigen 

sensiblen Gebieten“, 
- „B29 – Umwandlung von Acker- in Grünland entlang von Gewässern und sonstigen 

sensiblen Gebieten (in der Gebietskulisse Moore)“, 
- „B39 – Verzicht auf Intensivfrüchte in wasserwirtschaftlich sensiblen Gebieten“. 
- „B52 – Behirtung von Almen und Alpen“ 
- „B55 – Weinbau in Steil- und Terrassenlagen“. 
 
Für Einzelflächen in der VNP-Kulisse (siehe Teil III zu Nr. 3.1) können Zuwendungen 
nach Abstimmung mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde gewährt werden. 

Zu Nr. 4.2  Kürzung der Zuwendung 

Bei allen in Anlage 1 als gesamtbetrieblich oder betriebszweigbezogen gekennzeichneten 
Maßnahmen wird in Abhängigkeit von der gesamten LF des Betriebs die Zuwendung ge-
kürzt. Der durchschnittliche Kürzungsfaktor errechnet sich aus folgender Staffelung: 
 
- bis zum 100. Hektar: Keine Kürzung, 
- über dem 100. bis zum 200. Hektar: 10% und  
- über dem 200. Hektar: 20%. 
Zuwendungen unter 250 Euro je Antragsteller und Jahr werden nicht gewährt, außer der 
Mindestförderbetrag wurde bereits in einem der Vorjahre des Verpflichtungszeitraums er-
reicht. Auf den Mindestförderbetrag werden KULAP-Zuwendungen aus den Teilen IV 
und V angerechnet. 

Zu Nr. 4.3  Aus der Produktion genommene Flächen - nicht relevant 

Bei folgender Maßnahme wird die Zuwendung auch gewährt, wenn die Flächen aus der 
Produktion genommen sind: 

- B47 – Jährlich wechselnde Blühflächen 
- B48 – Blühflächen an Waldrändern und in der Feldflur 
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Zu Nr. 5  Ausschluss der Doppelförderung - nicht relevant 

Damit keine Doppelfinanzierung der Methoden nach Artikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 
1307/2013 („Greening“) erfolgt, werden auf ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) folgen-
de Abzüge entsprechend den Gewichtungsfaktoren nach Anhang II der Delegierten  Ver-
ordnung (EU) Nr. 639/2014 bei der Zuwendung berücksichtigt: 

- 75 Euro je Hektar bei einem Gewichtungsfaktor von 0,3; 
- 250 Euro je Hektar bei einem Gewichtungsfaktor von 1,0; 
- 380 Euro je Hektar bei einem Gewichtungsfaktor von 1,5; 

 
Bei der Maßnahme B59-„Struktur- und Landschaftselemente (Flächenförderung)“ wurde 
bereits ein pauschaler Abzug von 510 Euro je Hektar, bei den Maßnahmen B44 bis B46 
„Vielfältige Fruchtfolge“ ein pauschaler Abzug von 20 Euro je Hektar vorgenommen. Die 
auf ökologischen Vorrangflächen zulässigen Maßnahmen sind in der Maßnahmenüber-
sicht (Anlage 3) ausgewiesen 
 

Zu Nr. 7.2.1 Grundantrag und zu Nr. 7.2.2 Zahlungsantrag 

Der schriftliche Antrag enthält folgende Angaben: 
- Name und Größe des Unternehmens (KMU), 
- Beschreibung des Vorhabens, einschließlich Zeitpunkt des Beginns und des 

Abschlusses, 
- Standort des Vorhabens und 
- Höhe des für die Durchführung der Maßnahme benötigten Beihilfebetrags. 

 

II.1 Veröffentlichung 

Folgende Informationen werden auf der Transparenz-Website der EU – Kommission 
(TAM) veröffentlicht: 

- Kurzbeschreibung der Maßnahme, 
- vollständiger Wortlaut der Richtlinie einschließlich Merkblatt  
- Einzelbeihilfen werden gem. RdNr. 130 der Rahmenregelung bereits nach 

den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 veröffentlicht. 
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II.2 Aufzeichnungspflicht 

Die Bewilligungsstellen führen einzelbetriebliche Aufzeichnungen mit Informatio-
nen und Belegen, die die Einhaltung der beihilferechtlichen Voraussetzungen si-
cherstellen. Diese elektronischen Listen werden ab dem Tag, an dem die Beihilfe 
gewährt wurde, zehn Jahre lang aufbewahrt. 
 

G. Schlussvorschriften 

 
In-Kraft-Treten 
Die Richtlinie tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in Kraft und gilt bis zum 
31. Dezember 2022. 

 
 
Bayerisches Staatsministerium Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft  für Umwelt und Verbraucherschutz 
und Forsten  
 
 
  
 
Hubert Bittlmayer  Dr. Christian Barth 
Ministerialdirektor Ministerialdirektor 
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Anlage 5: KULAP: Maßnahmenkombination (auf ein und denselben Flächen im gleichen Jahr) 2018 bis 2022 
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Mahd von Steilhangwiesen  B51 + + - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 
                            

 

-  Keine Kombination auf derselben Fläche 
+  Kombination zulässig 
D  bei Kombination wird für die betreffenden Flächen die jeweils höhere Zuwendung bezahlt 
R  Kombination mit reduziertem Fördersatz 
 

Die Maßnahme B60 „Sommerweidehaltung“ ist mit allen Agrarumweltmaßnahmen kombinierbar. Allerdings können Weideflächen, bei denen 
eine Beweidung mit Rindern maßnahmenbedingt (z. B. B51) oder aufgrund von Bewirtschaftungsbeschränkungen (z. B. WSG-VO) ausgeschlossen 
ist, nicht auf die geforderte Mindestweidefläche von 0,07 ha pro GV und Weidemonat angerechnet werden. 
 

Eine Kombination mit der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten ist grundsätzlich möglich. 
Eine Förderung ist auf einer Fläche mit Beantragung „glöZ“ grundsätzlich nicht möglich (glöZ = aus der landwirtschaftlichen Produktion genommene 
Flächen, die in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand gehalten werden), Ausnahme: B34, B47 und B48 
Eine Kombination auf derselben Fläche mit Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes (VNP) ist grundsätzlich nicht möglich.  
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Anlage 7               Stand Juni 2017  
 
Sanktionsmatrix für die Nichteinhaltung von Verpflichtungen oder sonstigen Auflagen gemäß Gemeinsamer Richtlinie Nr. 6.7.2 

Verstoß leicht mittel schwer sehr schwer 

Bewertungsstufe 0 I II III IV V VI 

M
er

km
al

 

Ausmaß 
(Fläche oder Tier/-
bestandsgrenzen oder 
Bäume) 

bis 1 % 
max. 0,1 ha 
bzw. 0,01 

GVE/ha bzw. 
1 Baum/1 Tier 

> 1%  
bis  

10 % 

> 10 % 
bis 

30 % 

> 30 % 
bis  

50 % 

> 50 % 
bis  

75 % 

> 75 % 
bis  

99 % 
100 % 

Schwere Keine Aus-
wirkungen 

Keine/ 
geringe 
Auswir-
kungen 

– 

Trotz Aus-
wirkung 
wird Ziel 

ungefährdet 
erreicht 

Ziel even-
tuell ge-
fährdet 

Ziel gefähr-
det 

Ziel nicht mehr er-
reichbar 

Dauer 
Bei einjährigen Maßnahmen 
mit Verpflichtungszeiträu-
men < 1 Jahr 

0 %,  
max. 1 Tag 

bis 25 %, 
> 1 Tag  – > 25 % > 50 % 100 % Entfällt 

Dauer 
Bei mehrjährigen Maßnahmen < 1 Jahr > = 1 J. 

bis 2 J. – > 2 J.  
bis 3 J. – > 3 J. bis 4 J. > 4 Jahre 

Häufigkeit 0 – – 1 – 2 > 2 

Kürzung Keine Kür-
zung 10 % 30 % 50 % 75 % 100 %  

Entzug der Bewil-
ligung + 

Rückforderung + 
Ausschluss Folge-

jahr 
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Anmerkungen: 
• Verstöße gegen Verpflichtungen oder sonstige Auflagen werden nach Ausmaß, Schwe-

re, Dauer und Häufigkeit bewertet. Für die Gesamtbewertung und daraus resultierende 
Kürzung ist die Bewertungsstufe „Ausmaß“ maßgeblich. Sofern bei allen anderen Be-
wertungsmerkmalen eine einheitlich nach oben oder unten gehende Abweichung von 
mehr als einer Stufe gegenüber dem Merkmal „Ausmaß“ festgestellt wird, darf das Ge-
samtergebnis die Stufe des Bewertungsmerkmales „Ausmaß“ grundsätzlich höchstens 
um eine Stufe unter- oder überschreiten.  

• Flächen- bzw. betriebsbezogene Baseline-Verstöße mit einhergehendem Verpflich-
tungsverstoß sind in der nächsthöheren Gesamtbewertungsstufe einzuordnen. 

• Betriebsbezogene Baseline-Verstöße ohne einhergehenden Verpflichtungsverstoß 
(auch Wiederholungsverstöße) sind entsprechend den CC-Kürzungen bei der betref-
fenden Maßnahme zu berücksichtigen. 

• Bei mehreren Verstößen innerhalb einer Maßnahme wird die Kürzung auf Grundlage 
des schwersten Verpflichtungsverstoßes vorgenommen. 

• Bei mehrjährigen Maßnahmen wird der auf der Grundlage der Bewertungsmerkmale 
ermittelte Kürzungsfaktor gemäß Art. 35 Abs. 4 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 
640/2014 grundsätzlich auch auf die Zuwendungen übertragen, die in den vorangegan-
genen Jahren für dieselbe Maßnahme bereits ausgezahlt wurden. Die Rücknahme der 
für Vorjahre bewilligten Zuwendung nebst Rückforderung unterbleibt, wenn die Ver-
waltung Kenntnis davon hat, dass der Verstoß in der Vergangenheit nicht vorlag oder 
der Antragsteller dies nachweist.  
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Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) und 
Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm inkl. Erschwernisausgleich (VNP) 

 Merkblatt 2018 bis 2022 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUM) 

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch! 

A Gemeinsame Bestimmungen des 
KULAP und VNP 

1. Wann und wo ist der Antrag zu stellen? 
• Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUM) sind schriftlich 

innerhalb des Antragszeitraums bis spätestens …… beim 
zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten (AELF) zu beantragen (Grundantrag). Dafür ist das amtli-
che Formblatt zu verwenden. Der Grundantrag gilt erst als 
gestellt, wenn er dem AELF vollständig (einschl. Anlagen) 
vorliegt. 

• Zusätzlich ist ein jährlicher Zahlungsantrag im Rahmen des 
Mehrfachantrags zu stellen. 

2. Was ist bei der Antragstellung zu beachten? 
• Bereits mit dem Grundantrag sind bei allen einzelflächenbe-

zogenen Maßnahmen (KULAP/VNP) die einbezogenen Flä-
chen in der Feldstücksdruckliste (wird vom AELF zur Verfü-
gung gestellt) bzw. in der Spalte „AUM" auf einer Kopie des 
Flächen- und Nutzungsnachweises (FNN) zum Mehrfachan-
trag 2017 (Nachdruck im iBALIS möglich) mit dem entspre-
chenden Maßnahmen-Code anzugeben (z. B. „B34" bzw. 
„H30"). Dies gilt auch für die einzelflächenbezogenen Sperr-
codes bei den KULAP-Maßnahmen B10 „Ökolandbau", B20 
bis B23 „Extensive Grünlandnutzung für Raufutterfresser“, 
B25/B26 „Emissionsarme Wirtschaftsdüngerausbringung“, 
B36 „Winterbegrünung mit Wildsaaten“ und B37/B38 
„Mulchsaat-/Streifen-/Direktsaatverfahren“ (B02: vgl. Ab-
schnitt A 7b, B03: vgl. Abschnitt A 5b, B04: vgl. Abschnitt C 2 
Maßnahme B25/B26). 
Die Feldstücksdruckliste bzw. die Kopie des FNN ist daher 
grundsätzlich dem Grundantrag beizufügen. 

• Beim jährlichen Zahlungsantrag sind alle Tiere im Viehver-
zeichnis und alle ldw. genutzten Flächen (LF) sowie die 
beim VNP beantragten ldw. nutzbaren Flächen im Flächen- 
und Nutzungsnachweis (FNN) anzugeben (vgl. Merkblatt „An-
leitung zum Ausfüllen des FNN" bei der Mehrfachantragstel-
lung). Dabei ist auf die jeweils aktuellen Nutzungscodes (NC) 
aus der o. g. Anleitung zum Ausfüllen des FNN beim jeweili-
gen Mehrfachantrag zu achten. Die in diesem Merkblatt zu 
den einzelnen Maßnahmen angegebenen NC entsprechen 
der Aufteilung im Mehrfachantrag 2017 und können sich wäh-
rend des Verpflichtungszeitraums ändern. 

• In eine Fördermaßnahme können grundsätzlich nur ganze 
Feldstücke einbezogen werden.  

• Die förderfähige Fläche ist die LF, beim VNP zusätzlich 
auch die ldw. nutzbare Fläche. Baumbestandene Flächen, 
die ldw. genutzt werden, sind grundsätzlich als LF anrechen-
bar, sofern die ldw. Tätigkeit unter denselben Bedingungen 
wie auf nicht baumbestandenen Flächen im selben Gebiet 
ausgeübt werden kann, und die Zahl der Bäume eine Be-
standsdichte von 100 Bäumen je Hektar nicht überschreitet. 
Dies gilt auch dann, wenn sie gleichzeitig den Waldstatus 
gemäß Waldgesetz für Bayern aufweisen. Wird die Be-
standsdichte von 100 Bäumen je Hektar überschritten, bzw. 
erfolgt auf beweideten Dauergrünlandflächen keine Nutzung 

zwischen bzw. unter den Bäumen, sind diese Flächen ggf. 
als Landschaftselement (z. B. Feldgehölz, vgl. Merkblatt „An-
leitung zum Ausfüllen des Flächen- und Nutzungsnachweises 
(FNN)" bei der Mehrfachantragstellung) anrechenbar. An-
sonsten sind (Teil-)Flächen mit mehr als 100 Bäumen je Hek-
tar grundsätzlich nicht förderfähig. Erfolgt jedoch auf bewei-
deten Dauergrünlandflächen eine ldw. Nutzung zwischen 
bzw. unter den Bäumen bis zum Baumstamm, ist es ausrei-
chend, wenn bei Weideflächen mit mehr als 100 Bäumen pro 
Hektar ein Flächenabzug von 0,5 m2/Baum vorgenommen 
wird (bei VNP-Flächen mit NC: 958 ist der Flächenabzug 
nicht erforderlich). 
Bei Almen und Alpen gilt zusätzlich, dass die LF grundsätz-
lich auf die Lichtweidefläche abzustellen ist. Die Abgrenzung 
der LF zum Wald ist nach dem Beschirmungsgrad vorzu-
nehmen. Bis zu einem Beschirmungsgrad von 40 % können 
Flächen, die tatsächlich ldw. genutzt werden (ausreichende 
Beweidung des Grasaufwuchses), als LF anerkannt werden. 
Von einer nicht ldw. Nutzung ist unter Waldbäumen dann 
auszugehen, wenn eine typische Waldvegetation und kein 
Grasunterwuchs vorhanden ist. Almen/Alpen mit einer Be-
schirmung durch Waldbäume über 40 % sind grundsätzlich 
als Wald einzustufen (ausgenommen Feldgehölze bis zu 
2.000 m²). 
Allerdings sind Flächen, bei denen die LF-Kriterien erst nach 
der Erstdigitalisierung der Förderflächen (nach dem 
01.01.2005) durch menschliche Eingriffe oder natürliche Er-
eignisse hergestellt wurden, nicht förderfähig, ausgenommen, 
es liegt eine genehmigte Nutzungsänderung vor. 

3. Allgemeine Hinweise 
• Ein Rechtsanspruch auf Förderung wird durch diese Antrag-

stellung nicht begründet. 
• Die Bewilligung der beantragten Maßnahmen erfolgt vorbe-

haltlich der Genehmigung des geänderten bayerischen 
Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (EPLR) 
durch die Europäische Kommission. Sie erfolgt zudem vor-
behaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushalts-
mittel durch die Europäische Union (EU), den Bund und den 
Freistaat Bayern. Deshalb kann nicht garantiert werden, 
dass die Höhe der Zuwendung bei den einzelnen Maßnah-
men während des Verpflichtungszeitraums unverändert 
bleibt. Werden die Mittel nicht oder nicht im vorgesehenen 
Umfang zur Verfügung gestellt, kann u. U. nur eine verrin-
gerte oder keine Förderung gewährt werden. Eine vorzeiti-
ge Beendigung der eingegangenen Verpflichtungen auf-
grund einer verringerten Höhe der Zuwendung ist nicht 
möglich. 

• Werden Fördertatbestände im Laufe des Verpflichtungszeit-
raums durch die EU, den Bund oder den Freistaat Bayern 
geändert, kann u. U. nur eine verringerte oder keine Förde-
rung für die restlichen Verpflichtungsjahre erfolgen. 

• Bei den einzuhaltenden Bestimmungen der AUM wird zwi-
schen Förderkriterien (gekennzeichnet mit (K)), Verpflichtun-
gen () und sonstigen Auflagen unterschieden: 
o Förderkriterien stellen Voraussetzungen dar, um die 

Maßnahmen beantragen zu können („Zugangsbedingun-

http://www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser
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gen“). Sie haben keinen Einfluss auf die Zuwendungshöhe. 
Werden die Förderkriterien während des 5-jährigen Ver-
pflichtungszeitraums nicht eingehalten, entfällt die Voraus-
setzung für den ganzen Verpflichtungszeitraum. Dies führt 
grundsätzlich zur Aufhebung des Bescheids. 

o Verpflichtungen sind die wesentlichen Bestandteile der 
Maßnahme und begründen die Höhe der Zuwendung. 

o Sonstige Auflagen flankieren das beabsichtigte Ziel der 
jeweiligen Maßnahme und haben keinen Einfluss auf die 
Zuwendungshöhe. 

Verstöße gegen Verpflichtungen und sonstige Auflagen wer-
den gemäß Sanktionsmatrix (Anlage 7 der Gemeinsamen 
Richtlinie zur Förderung von AUM in Bayern) bewertet. 

• Ändern sich mit Beginn der neuen Förderperiode ab 2021 die 
rechtlichen Vorgaben so,  dass die Maßnahmen angepasst 
werden müssen, und wird die Anpassung vom Zuwendungs-
empfänger nicht akzeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne 
dass die Zuwendungen für die Vorjahre zurückgefordert wer-
den oder Sanktionen erfolgen. 
Gleiches gilt auch, wenn sich einschlägige verbindliche Nor-
men, Anforderungen oder sonstige Bestimmungen (z. B. bei 
Cross Compliance, Greening) im Laufe des Verpflichtungs-
zeitraums so ändern, dass die Maßnahmen angepasst wer-
den müssen (Revisionsklausel gem. Art. 48 der Verordnung 
(VO) (EU) Nr. 1305/2013). Ein darauf beruhender Ausstieg 
aus der Maßnahme steht insbesondere der Bewilligung einer 
neuen AUM nicht entgegen. 
Über entsprechende Änderungen wird der Zuwendungsemp-
fänger durch das zuständige AELF informiert. 

4. Wie lange ist der Verpflichtungszeitraum? 
Der Bewilligungs- und Verpflichtungszeitraum beginnt am 
01.01.2018 und endet zum 31.12.2022.  

5. Flächenzu-/-abgänge während des Verpflich-
tungszeitraums 

a) Flächenzugänge 
Bei einzelflächenbezogenen Maßnahmen können während 
des 5-jährigen Verpflichtungszeitraums keine zusätzlichen 
Flächen in den bestehenden Bewilligungsbescheid aufge-
nommen werden. Für Flächenzugänge bzw. eine Ausweitung 
der Fläche einer Maßnahme kann nur dann eine Zuwendung 
gewährt werden, wenn hierfür ein entsprechender Grundan-
trag gestellt und dieser auch bewilligt wird. 

b) Betriebsübergang/Flächenabgang 
• Gehen während des Verpflichtungszeitraums der ganze 

Betrieb oder einzelne Flächen, für den bzw. für die eine Zu-
wendung gewährt wird, auf andere Personen (z. B. Verpäch-
ter) über und wird der Abgang dem AELF rechtzeitig (spätes-
tens mit dem folgenden Mehrfachantrag) mitgeteilt, muss der 
Zuwendungsempfänger die für diese Flächen erhaltenen Zu-
wendungen nicht zurückerstatten (auch wenn der nachfol-
gende Bewirtschafter die Verpflichtung für die Restlaufzeit 
nicht übernimmt bzw. nicht in eine höhere/gleiche Extensivie-
rungsstufe einbezieht). 
Dies gilt nicht für Flächen, die im Betrieb verbleiben, aber 
wegen Umnutzung (z. B. genehmigte Umwandlung von Dau-
ergrünland in Ackerland) oder Bebauung nicht mehr zuwen-
dungsfähig sind. In diesem Fall muss der Zuwendungsemp-
fänger i. d. R. die für diese Flächen erhaltenen Zuwendungen 
zurückerstatten. Ist dieser innerbetriebliche Flächenabgang 
bereits zu Beginn des Verpflichtungszeitraums bekannt, kön-
nen zur Vermeidung einer Rückforderung die Flächen durch 
Kennzeichnung mit B03 von der Förderung ausgenommen 
werden. 

• Wurde der Betrieb oder ein Teil des Betriebes durch Dritte 
oder ein öffentliches Verfahren neu parzelliert, oder ist er 
Gegenstand eines Verfahrens nach dem Flurbereinigungs-
gesetz oder anderweitigen, ähnlichen öffentlichen Bodenord-

nungsverfahren (z. B. freiwilliger Nutzungstausch, Flächen-
tausch auf Grundlage von Hochwasserschutzmaßnahmen), 
können bei einem Besitzwechsel während des Verpflich-
tungszeitraums die Maßnahmen von den alten auf die neuen 
Grundstücke bzw. vom bisherigen auf den künftigen Besitzer 
übergehen, soweit die jeweiligen Fördervoraussetzungen ge-
geben sind. 
Erweist sich eine solche Anpassung als nicht durchführbar, 
so endet die Verpflichtung, ohne dass die bereits gewährten 
Zuwendungen zu erstatten sind. 

6. Wechsel von Maßnahmen 
• Der Zuwendungsempfänger kann auf Antrag während des 

AUM-Antragszeitraums (Grundantrag) von einer Maßnahme 
mit geringerem Extensivierungsgrad zu einer Maßnahme mit 
höherem Extensivierungsgrad wechseln. Dabei ist immer ein 
neuer 5-jähriger Verpflichtungszeitraum einzugehen. 

• Ein Wechsel zwischen KULAP- und VNP-Maßnahmen inner-
halb des Verpflichtungszeitraums ist jedoch ausgeschlossen. 

7. Mehrfachförderung 
a) Kombinationsmöglichkeiten 
• Einzelne Maßnahmen innerhalb des KULAP bzw. VNP 

können teilweise miteinander kombiniert werden (siehe An-
lagen 5 und 6 „Maßnahmenkombination“). Nähere Informati-
onen hierzu erteilt das zuständige AELF bzw. die uNB. Die 
Förderung von Flächen kann grundsätzlich nur entweder 
über KULAP oder VNP gemäß der jeweiligen Förderkulisse 
erfolgen. 

• Soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, können neben Zu-
wendungen nach dem KULAP/VNP auch die Ausgleichszu-
lage in benachteiligten Gebieten sowie die Direktzahlungen 
nach VO (EU) Nr. 1307/2013 gewährt werden. Die mit öko-
logischen Vorrangflächen, d. h. mit der Greening-Prämie, 
kombinierbaren Maßnahmen sind in den Maßnahmenbe-
schreibungen unter Abschnitt C und E dargestellt. 

• Soweit Flächen nach einer der in diesem Merkblatt genann-
ten AUM gefördert werden, darf auf ein und derselben Fläche 
für dieselbe Maßnahme keine Förderung aus anderen Pro-
grammen in Anspruch genommen werden. 

b) Auflagenüberschneidung: 
AUM honorieren freiwillige aktive Leistungen zur nachhaltigen 
umweltgerechten Bewirtschaftung der Kulturlandschaft. Sie 
verlangen ein aktives Bewirtschaften und gehen somit über 
spezifische Rechtsvorschriften (z. B. in Schutzgebietsverord-
nungen nach Naturschutzrecht) hinaus, die sich auf Verbote 
beschränken. Damit erfüllen sie gesellschaftliche Ziele, die 
durch Verbotsauflagen anderer Rechtsvorschriften bzw. privat-
rechtlicher Vereinbarungen allein nicht erreicht werden. Eine 
Überschneidung zwischen den Verpflichtungen der AUM und 
den Vorgaben spezifischer Rechtsvorschriften/privatrechtlicher 
Vereinbarungen ist somit grundsätzlich nicht förderschäd-
lich. Bezüglich der Auflagenüberschneidung gelten somit fol-
gende Regelungen: 
• Überschneidungsrelevant sind nur Verpflichtungen, die bei 

den einzelnen Maßnahmen mit () gekennzeichnet sind. 
• Soweit für Flächen Bewirtschaftungsbeschränkungen auf 

Basis spezifischer Rechtsvorschriften bestehen, die mit 
den mit () gekennzeichneten Verpflichtungen der beantrag-
ten AUM ganz oder teilweise identisch sind und für die 
sonstige öffentliche (staatliche oder kommunale) oder private 
Mittel in Anspruch genommen werden, entfällt eine Förde-
rung für die Maßnahme(n) auf diesen Flächen. Entsprechen-
de Flächen sind im FNN mit B02 zu kennzeichnen. 
Spezifische Rechtsvorschriften sind in diesem Zusammen-
hang folgende allgemein verbindliche Regelungen: 
o Schutzgebietsverordnungen nach Naturschutzrecht 
o Bebauungsplan 
o Planfeststellungsbeschluss 
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o Flurbereinigungsplan (nur gesondert ausgewiesene Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind relevant) 

o Grünordnungsplan gemäß Art. 4 Abs. 2 und 3 BayNatSchG 
sowie §§ 9 und 11 BNatSchG 

o sämtliche sonstige allgemein verbindliche Satzungen. 
• Eine förderschädliche Teilidentität liegt vor, wenn eine 

überschneidungsrelevante AUM-Verpflichtung Teil der ent-
sprechenden Bewirtschaftungsbeschränkung einer Rechts-
vorschrift ist. Beispiel: AUM-Verpflichtung ist ein „Verzicht auf 
mineralische Düngung" und in der Naturschutzgebietsverord-
nung ist ein „Verbot jeglicher Düngung" geregelt. Da die 
AUM-Verpflichtung „Verzicht auf mineralische Düngung" nur 
ein Teil des „Verbots jeglicher Düngung" ist, liegt eine Teil-
identität vor. 

• Für Flächen in Wasserschutzgebieten sowie bei ankaufs-
geförderten Flächen im Rahmen der „Landschaftspflege- 
und Naturpark-Richtlinien", der „Förderrichtlinien des Bayeri-
schen Naturschutzfonds", des „vorbeugenden Hochwasser-
schutzes" oder der „Flurneuordnung (Flurbereinigung)" 
scheidet eine Förderung nach vorliegenden Richtlinien bei 
(Teil-) Identität der überschneidungsrelevanten AUM-Ver-
pflichtungen mit den Vorgaben der Schutzgebietsverordnung 
bzw. des Ankaufsförderbescheids (unter Beachtung der 
Zweckbindungsfrist) aus. Entsprechende Flächen sind im 
FNN mit B02 zu kennzeichnen. Ob eine Pachtfläche an-
kaufsgefördert wurde, ist mit dem Eigentümer der Fläche ab-
zuklären. 

• Privatrechtlich vereinbarte Bewirtschaftungsbeschrän-
kungen (z. B. in Pacht-/Nutzungsüberlassungsverträgen) 
stehen der staatlichen Förderung von AUM nicht entgegen. 
Unter diese Regelung fallen auch die freiwilligen Vereinba-
rungen eines Wasserversorgers mit Landwirten in Wasser-
schutzgebieten (hier ist nur die Regelung in der Wasser-
schutzgebietsverordnung maßgeblich) oder die Pachtverträ-
ge der Wasserwirtschaftsverwaltung. 

• Die Inhalte von Fachplänen des Naturschutzes, z. B. Ma-
nagementpläne für Natura-2000-Gebiete, Pflege- und Ent-
wicklungsplänen oder Gutachten (wie z. B. Zustandserfas-
sungen für Schutzgebiete) sowie die Erhaltungsziele für Na-
tura-2000-Gebiete sind keine rechtlichen Verpflichtungen, 
die zu einer Auflagenüberschneidung mit beantragten AUM 
führen. 

• In Natura-2000-Gebieten stehen rechtliche Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen aufgrund von Schutzgebietsverord-
nungen nach dem Naturschutzrecht einer Förderung von 
Maßnahmen gemäß Art. 28 und 29 VO (EU) Nr. 1305/2013 
nicht entgegen, wenn Landwirte freiwillig zusätzlich aktive 
Leistungen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Lebens-
räumen der FFH- und Vogelschutz-Richtlinien durchführen. 

• Die Kombination von KULAP- bzw. VNP-Maßnahmen mit 
zusätzlichen, aus naturschutzrechtlicher wie naturschutzfach-
licher Sicht erforderlichen Maßnahmen z. B. zur Verbesse-
rung, Wiederherstellung oder Neuschaffung bestimmter Le-
bensraumfunktionen (wie z. B. Kompensationsmaßnah-
men, Maßnahmen der Landschaftspflege- und Naturpark-
Richtlinien) auf der gleichen Fläche sind zulässig und förder-
unschädlich, sofern keine (Teil-)Identität mit den Verpflich-
tungen der beantragten Maßnahmen des KULAP bzw. VNP 
vorliegt. 

Unabhängig von der Überschneidungsrelevanz sind alle für die 
jeweilige Maßnahme geltenden Auflagen und Verpflichtun-
gen einzuhalten. Verstöße dagegen führen zu einem teilwei-
sen oder völligen Verlust der Fördergelder sowie Mehrjah-
ressanktionen und ggf. auch zur Rückforderung bereits gewähr-
ter Fördermittel. 
Ggf. werden zur Vermeidung der Mehrfachförderung für identi-
sche bzw. teilidentische Bewirtschaftungsauflagen die Träger 
der Wasserversorgung über die Einbeziehung der gekenn-
zeichneten Flächen in das KULAP/VNP in geeigneter Weise 
informiert. 

8. Mindestförderbetrag, Kürzung über 100 ha LF 
KULAP: Zuwendungen für Maßnahmen ab Verpflichtungsbe-
ginn 2015 unter 250 € je Antragsteller und Jahr werden nicht 
gewährt. Betriebe mit mehr als 100 ha LF werden bei gesamt-
betrieblichen und betriebs(-zweig)bezogenen Maßnahmen in 
Abhängigkeit von der gesamten LF gekürzt. Dabei ergibt sich 
aus der jeweiligen Betriebsgröße ein durchschnittlicher Kür-
zungsfaktor, der sich über folgende Staffelung errechnet: 

o bis zum 100. ha: Keine Kürzung 
o über dem 100. bis zum 200. ha: 10 % Kürzung 
o über dem 200. ha: 20 % Kürzung 

(Beispiel: Bei einem 200 ha-Betrieb reduziert sich die jeweilige 
Zuwendung um 5 %). 
Auch wenn die genannten Mindestförderbeträge nicht erreicht 
werden, sind die eingegangenen Förderbedingungen über den 
gesamten Verpflichtungszeitraum hinweg einzuhalten, außer 
der Antrag wird zurückgezogen. 
Eine Auszahlung unterhalb des Mindestförderbetrags ist dann 
möglich, wenn zumindest in einem der Vorjahre des Verpflich-
tungszeitraums der Mindestförderbetrag erreicht wurde. 

9. Kontrollen, Kürzungen und Sanktionen 
Die ÄELF sind aufgrund der EU-Vorschriften verpflichtet, alle 
Anträge einer verwaltungsmäßigen Kontrolle zu unterziehen. 
Darüber hinaus werden zur Überprüfung der Angaben und 
eingegangenen Verpflichtungen für einen Teil der Anträge 
Kontrollen vor Ort (Ortsbesichtigung) durchgeführt. Zur Kontrol-
le der ordnungsgemäßen Einhaltung der Produktionsweisen, zu 
der sich der Erzeuger verpflichtet hat, können Proben von 
unverarbeiteten oder verarbeiteten Erzeugnissen genommen 
und einer Analyse unterzogen werden. 
Wenn festgestellt wird, dass 
• falsche Angaben gemacht wurden und/oder 
• Förderkriterien nicht gegeben waren bzw. Verpflichtungen 

oder sonstige Auflagen nicht eingehalten wurden, 
ist mit weitgehenden Konsequenzen zu rechnen. Diese können 
vom teilweisen oder ganzen Verlust der Förderung (Sanktio-
nen) und/oder Ausschluss von der künftigen Teilnahme an 
Programmen gemäß VO (EU) Nr. 1305/2013 bis zur Strafver-
folgung wegen Subventionsbetrugs führen. 

10. Mitteilungspflicht 
Jede Änderung, die Auswirkungen auf die Förderkriterien, 
Verpflichtungen und sonstigen Auflagen hat, ist unverzüglich 
und Fälle höherer Gewalt sind spätestens innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt, ab dem der Antragsteller 
hierzu in der Lage ist, dem AELF schriftlich mitzuteilen. 

11. Informations- und Publizitätsvorschriften 
Besteht seitens des Zuwendungsempfängers eine für gewerb-
liche Zwecke betriebene Internetseite (Website), so sind dort 
auf der Startseite Informationen über das Vorhaben, dessen 
Ziele und Ergebnisse sowie ein Hinweis auf die finanzielle 
Unterstützung durch die Europäische Union zur Verfügung zu 
stellen. Voraussetzung dafür ist, dass eine Verbindung zwi-
schen dem Zweck der Internetseite und dem Vorhaben besteht. 
Nähere Informationen sind im Merkblatt zu den Informations- 
und Publizitätsvorschriften enthalten. Dieses ist am zuständigen 
AELF und im Internet unter 
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/
m_aum_agz_publizitaet.pdf erhältlich. 

12. Bewirtschaftung nach dem Verpflichtungszeit-
raum 

Nach Ablauf des Verpflichtungszeitraums können die in die 
AUM einbezogenen Flächen wieder im ursprünglichen Sinne 
bewirtschaftet werden, soweit EU-, Bundes- oder Landesrecht 
nicht entgegenstehen. 
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B KULAP – allgemeine Bestimmungen 
und Auflagen 

1. Wer kann Antrag stellen? 
Antragsberechtigt sind: 
• Inhaber von ldw. Betrieben mit Hofstelle, die während des 

gesamten 5-jährigen Verpflichtungszeitraums mind. 3,00 ha 
ldw. genutzte Flächen (LF) einschl. Teichflächen selbst be-
wirtschaften, 

• Teichwirte auch unter 3,00 ha LF bei B58, 
• Gartenbau- und Sonderkulturbetriebe auch unter 3,00 ha LF, 
• Alm- und Weidegenossenschaften oder 
• Weinbaubetriebe, die in der Weinbaukartei erfasst sind und 

die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 und 2 der Weinverord-
nung erfüllen. 

Öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften wie Landkreise und 
Gemeinden, sowie Teilnehmergemeinschaften können nicht 
am KULAP teilnehmen. 

2. Was ist zu beachten? 
a) Förderkriterium ist, dass 
• (K) die Antragsfläche in Bayern liegt, ldw. genutzt wird und 

keine besonderen naturschutzfachlichen Auflagen entgegen-
stehen, 

b) Sonstige Auflagen 
• Der Antragsteller muss die Flächen für die Dauer des Ver-

pflichtungszeitraums nach ortsüblichen Normen bewirtschaf-
ten (z. B. Ansaat, Pflege). Darüber hinaus ist eine Bewirt-
schaftung bzw. Pflege entsprechend der jeweiligen Maß-
nahme durchzuführen. 

• Klärschlamm und Fäkalien dürfen auf den in AUM einbezo-
genen Flächen nicht ausgebracht werden.  

C KULAP - Maßnahmenbeschreibung 
B51 – Mahd von Steilhangwiesen 
– einzelflächenbezogen 
• () Gefördert wird die jährliche Mähnutzung während der 

Vegetationsperiode (Hauptnutzung bis 15.11.), so dass der 
angestrebte Schutz vor Erosion gesichert ist. 

• Eine Beweidung des letzten Aufwuchses in Form einer 
Nachweide ist zulässig, soweit keine Erosionsgefahr besteht. 

• Die Ermittlung der Flächenanteile in der jeweiligen Hangnei-
gungsstufe erfolgt über den digitalen Hangneigungslayer am 
AELF. 

• Förderfähig sind Wiesen und Mähweiden (NC: 451, 452). 
• Höhe der Zuwendung: 

– Hangneigungsstufe 1: 30 – 49 % Steigung 450 €/ha 
– Hangneigungsstufe 2: ab 50 % Steigung 650 €/ha 

• Die Zuwendungen beschränkt auf kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) gemäß der Empfehlung der Kommission 
2003/361/EG. Nicht förderfähig sind ferner Unternehmen in 
Schwierigkeiten sowie Unternehmen mit EU-Rückforde-
rungsanordnungen (vgl. hierzu jeweils die entsprechende Er-
läuterung im Formular zur KMU-Erklärung). Dem Grundan-
trag ist daher zwingend das Formular zur KMU-Erklärung 
beizufügen. 

D Bestimmungen zu Cross Compliance, 
Mindesttätigkeiten und Mindestanfor-
derungen bei der Anwendung phos-
phathaltiger Düngemittel und Pflan-
zenschutzmittel  

Zuwendungsempfänger verpflichten sich, während des Ver-
pflichtungszeitraumes u. a. 
• die obligatorischen Grundanforderungen (Cross Compliance), 
• die Mindesttätigkeiten und 
• die Mindestanforderungen für die Anwendung phosphathalti-

ger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel  
zu beachten, die mit den spezifischen Agrarumwelt-Klima-
Verpflichtungen der jeweiligen Vorhabenart in direktem Zu-
sammenhang stehen (relevante Grundanforderungen). 
Dies gilt auch, wenn die Agrarumwelt-Klima-Verpflichtung ledig-
lich für die Bewirtschaftung einer Teil- oder Einzelfläche des 
Betriebs beantragt oder gewährt wird. 
Die Anforderungen der Cross Compliance werden in der jeweils 
gültigen Broschüre „Cross Compliance" ausführlich be-
schrieben, die im Rahmen der Mehrfachantragstellung zur 
Verfügung gestellt wird. 
Die Mindesttätigkeiten sehen vor, dass auf aus der Produktion 
genommenen Flächen grundsätzlich einmal jährlich der Auf-
wuchs zu mähen und das Mähgut abzufahren oder der Auf-
wuchs zu zerkleinern und ganzflächig zu verteilen ist. Abwei-
chend davon kann aus naturschutzfachlichen und umwelt-
schutzfachlichen Gründen die Durchführung der o. g. Tätigkeit 
nur in jedem zweiten Jahr genehmigt werden. 
Bei der Anwendung phosphathaltiger Düngemittel und 
Pflanzenschutzmittel sind folgende Mindestanforderungen 
einzuhalten: 
Die Vorschriften bei der Anwendung phosphathaltiger Dünge-
mittel werden derzeit überarbeitet. Da Änderungen möglicher-
weise im Antragsjahr 2017 in Kraft treten können, wird empfoh-
len, diesbezüglich die Fachpresse zu verfolgen. 

1. Ermittlung des Phosphatgehalts 
Vor der Ausbringung von organischen Düngemitteln oder 
organisch-mineralischen Düngemitteln ist deren Phosphat-
gehalt zu ermitteln. Wenn diese Gehalte nicht aufgrund der 
Kennzeichnung bekannt sind, sind sie entweder auf Grundlage 
von wissenschaftlich anerkannten Untersuchungen festzustel-
len oder anhand der von der Landwirtschaftsverwaltung emp-
fohlenen Berechnungs- und Schätzverfahren oder anhand von 
Richtwerten zu ermitteln. In jedem Fall sind die Gehalte zu do-
kumentieren. 

2. Ausbringungsverbote 
Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Phosphat dürfen nur 
ausgebracht werden, wenn der Boden aufnahmefähig ist. Dies 
bedeutet, dass auf überschwemmten, wassergesättigten, 
durchgängig höher als 5 cm mit Schnee bedeckten oder ge-
frorenen Böden, die im Laufe des Tages nicht oberflächlich 
auftauen, solche Düngemittel nicht ausgebracht werden dürfen. 
Abweichend davon dürfen Kalkdünger mit einem Gehalt von 
weniger als 2 % P2O5 auf gefrorenem Boden aufgebracht wer-
den. 

3. Mindestabstandsauflagen 
• Bei der Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichem 

Phosphatgehalt ist ein direkter Eintrag in Oberflächengewäs-
ser durch Einhaltung eines ausreichenden Abstands zwi-
schen dem Rand der durch die Streubreite bestimmten Aus-
bringungsfläche und der Böschungsoberkante zu vermeiden. 
Dieser Abstand beträgt grundsätzlich mind. 3 Meter. Werden 
Ausbringungsgeräte verwendet, bei denen die Streubreite der 
Arbeitsbreite entspricht oder die über eine Grenzstreueinrich-
tung verfügen, beträgt der Abstand mind. 1 Meter. Ferner ist 
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zu vermeiden, dass diese Düngemittel in oberirdische Ge-
wässer abgeschwemmt werden. 

• Zusätzliche Vorgaben gelten bei der Ausbringung von Dün-
gemitteln mit wesentlichem Phosphatgehalt auf stark geneig-
ten Ackerflächen. Stark geneigte Ackerflächen sind solche, 
die innerhalb eines Abstands von 20 m zu Gewässern eine 
durchschnittliche Hangneigung von mehr als 10 % zum Ge-
wässer aufweisen: 
o Innerhalb eines Abstands von 3 m zur Böschungsoberkan-

te dürfen keine solchen Düngemittel aufgebracht werden; 
eine Injektion ist ebenfalls nicht zulässig. 

o Innerhalb eines Abstands von 3 m bis 10 m zur Bö-
schungsoberkante sind diese Düngemittel durch Anwen-
dung geeigneter Technik direkt in den Boden einzubringen 
(z. B. Gülleinjektion). 

o Innerhalb eines Abstands von 10 m bis 20 m zur Bö-
schungsoberkante sind solche Düngemittel auf unbestell-
ten Ackerflächen sofort einzuarbeiten. Auf bestellten Acker-
flächen sind folgende Bedingungen einzuhalten: 
– Bei Reihenkulturen (Reihenabstand von 45 cm und 

mehr) sind diese Düngemittel sofort einzuarbeiten, so-
fern keine entwickelte Untersaat vorhanden ist. 

– Bei allen anderen Kulturen muss eine ausreichende Be-
standsentwicklung vorliegen oder 

– die Fläche muss mit Mulch- oder Direktsaat bestellt wor-
den sein. 

• Für die Ausbringung von Festmist außer Geflügelkot – auf 
stark geneigten Ackerflächen gelten innerhalb des Abstands 
von 20 m zum Gewässer folgende Vorgaben: 
o Innerhalb eines Abstands von 3 m zur Böschungsoberkan-

te keine Aufbringung. 
o Innerhalb eines Abstands von 3 m bis 20 m zur Bö-

schungsoberkante ist Festmist auf unbestellten Ackerflä-
chen sofort einzuarbeiten. 

o Auf bestellten Ackerflächen sind in diesem Bereich folgen-
de Bedingungen einzuhalten: 
– Bei Reihenkulturen (Reihenabstand von 45 cm und 

mehr) ist der Festmist sofort einzuarbeiten, sofern keine 
entwickelte Untersaat vorhanden ist. 

– Bei allen anderen Kulturen muss eine ausreichende Be-
standsentwicklung vorliegen oder 

– die Fläche wurde mit Mulch- oder Direktsaat bestellt. 

4. Bodenuntersuchung 
Bringt ein Betrieb mehr als 30 kg P2O5 je Hektar und Jahr auf 
einer Fläche aus, hat er den Düngebedarf der Kultur festzustel-
len. Dazu ist für jeden Schlag ab einem Hektar der im Boden 
verfügbare Phosphatgehalt durch Untersuchung repräsentati-
ver Bodenproben (mind. alle 6 Jahre) zu ermitteln. Die Boden-
untersuchungen sind von einem durch die zuständige Stelle 
zugelassenen Labor durchzuführen. 

5. Nährstoffvergleich 
Der Betriebsinhaber hat spätestens bis zum 31.03. für das 
vorausgehende Düngejahr einen Nährstoffvergleich für Stick-
stoff und Phosphat von Zufuhr und Abfuhr (Bilanz) als Flächen-
bilanz oder aggregierte Einzelschlagbilanz für den Betrieb zu 
erstellen und aufzuzeichnen. Ausgenommen hiervon sind: 
• Flächen, auf denen nur Zierpflanzen angebaut werden, 

Baumschul-, Rebschul- und Baumobstflächen sowie nicht im 
Ertrag stehende Dauerkulturflächen des Wein- und Obst-
baus, 

• Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bei einem jährli-
chen Stickstoffanfall an Wirtschaftsdüngern von bis zu 100 kg 
je Hektar, wenn keine zusätzliche Stickstoffdüngung erfolgt, 

• Betriebe, die auf keinem Schlag mehr als 50 kg Gesamtstick-
stoff oder 30 kg Phosphat (P2O5) je Hektar und Jahr (auch in 
Form von Abfällen nach Kreislaufwirtschaftsgesetz) düngen, 

• Betriebe, die weniger als 10 ha ldw. genutzte Fläche (abzüg-
lich der unter den beiden ersten Tirets genannten Flächen) 
bewirtschaften, höchstens bis zu einem Hektar Gemüse, 
Hopfen oder Erdbeeren anbauen und einen jährlichen Nähr-
stoffanfall aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft von 
nicht mehr als 500 kg Stickstoff je Betrieb aufweisen. 

• Die Bilanzen sind nach Vorgabe der Düngeverordnung zu 
erstellen. 

6. Zugelassene Geräte für die Ausbringung 
Geräte zum Ausbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln müssen den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Das Auf-
bringen von Stoffen mit nachfolgend aufgeführten Geräten ist 
verboten: 
• Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr zum Verteiler, 
• Güllewagen und Jauchewagen mit freiem Auslauf auf den 

Verteiler, 
• zentrale Prallverteiler, mit denen nach oben abgestrahlt wird, 
• Güllewagen mit senkrecht angeordneter, offener Schleuder-

scheibe als Verteiler zur Ausbringung von unverdünnter Gül-
le, 

• Drehstrahlregner zur Verregnung von unverdünnter Gülle. 

7. Aufbewahrungspflichten 
Die erforderlichen Aufzeichnungen (Nährstoffvergleiche einschl. 
Ausgangsdaten, P2O5-Bodenuntersuchungen) sind 7 Jahre 
nach Ablauf des Düngejahrs aufzubewahren. 

8. Sachkundenachweis 
Der Anwender muss sachkundig sein. Nach § 9 Absatz 1 Pflan-
zenschutzgesetz (PflSchG) ist sachkundig, wer über einen von 
der zuständigen Behörde ausgestellten Sachkundenachweis 
verfügt.  

9. Prüfplakette 
Im Gebrauch befindliche Spritz- und Sprühgeräte, mit denen 
Pflanzenschutzmittel angewendet werden, müssen regelmäßig 
überprüft werden und über eine gültige Prüfplakette verfügen. 
Durch die Pflanzenschutz-Geräteverordnung vom 27.06.2013 
wurde der bisherige 2-jährige Prüfturnus für im Gebrauch be-
findliche Pflanzenschutzgeräte in einen 3-jährigen Prüfturnus 
geändert. Erstmals in Gebrauch genommene Pflanzenschutz-
geräte (Neugeräte) müssen spätestens bei Ablauf des sechsten 
Kalendermonats nach ihrer Ingebrauchnahme geprüft worden 
sein. 
Auswirkungen bei Nichtbeachtung der rechtlichen Vorga-
ben 
• Festgestellte Verstöße gegen die Verpflichtungen der Cross 

Compliance, Mindesttätigkeiten oder gegen die Grundsätze 
bei der Anwendung phosphathaltiger Düngemittel und Pflan-
zenschutzmittel führen grundsätzlich zur Kürzung des Aus-
zahlungsbetrags bei den flächen- und tierbezogenen AUM. 
Die Kürzungen betragen je nach Schwere des Verstoßes 
zwischen 1 und 5 % im Jahr der Feststellung. 

• Bei wiederholten Verstößen innerhalb von 3 Kalenderjahren 
und bei vorsätzlichen Verstößen kann die Kürzung des Aus-
zahlungsbetrags bis zu 100 % betragen. 

• Verstöße gegen Verpflichtungen der Cross Compliance, 
Mindesttätigkeiten sowie vorher genannte Grundsätze, die 
direkt in Verbindung mit einer AUM-Auflage bzw. Verpflich-
tung stehen (Baseline), werden wie Auflagen- bzw. Verpflich-
tungsverstöße sanktioniert. 

• Unabhängig von evtl. Sanktionen im Förderrecht wird bei 
Verstößen ggf. auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren durch 
die zuständige Bußgeldbehörde eingeleitet. 
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 (K)  Förderkriterium (vgl. Abschnitt A 3)

E Hinweise zur Veröffentlichung und 
zum Datenschutz 

• Die mit dem Antrag einschl. Anlagen erhobenen Daten wer-
den zur Feststellung der Förderberechtigung und Förderhöhe 
benötigt und gespeichert. Sie werden für die Abwicklung, für 
entsprechende Kontrollen, und für den Abgleich mit entspre-
chenden Angaben zu anderen Fördermaßnahmen sowie all-
gemein zur Prüfung des Fachrechts einschl. der Bestimmun-
gen zu Cross Compliance und der Grundsätze bei der An-
wendung phosphathaltiger Düngemittel und Pflanzenschutz-
mittel benötigt. Die Daten werden an das Bayerische Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die 
Überwachung der Mittelauszahlung sowie zur Erstellung des 
Agrarberichts und sonstiger vorgeschriebener Berichte über-
mittelt. 

• Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind gemäß 
Art. 111 der VO (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17.12.2013 über die Finanzie-
rung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der gemeinsa-
men Agrarpolitik (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) sowie 
der hierzu erlassenen Durchführungsbestimmung Art. 57 ff 
der VO (EU) Nr. 908/2014, ABl. L 255 vom 28.08.2014, 
S. 59) verpflichtet, die Begünstigten von Mitteln aus dem Eu-
ropäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des Ländlichen Raumes (ELER), im Folgenden zusammen-
fassend als EU-Agrarfonds bezeichnet, nachträglich im Inter-
net zu veröffentlichen. Darüber hinaus sind die Mitgliedstaa-
ten nach der Verordnung zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Er-
zeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen 
der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit 
dem Binnenmarkt in Anwendung der Art. 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ der 
Europäischen Union (VO (EU) Nr. 1388/2014) verpflichtet die 
Begünstigten der Maßnahmen B58, H41 - H45, W20 und 
W21 ebenfalls nachträglich im Internet zu veröffentlichen, so-
fern die jährliche Zuwendung 30.000 €/Jahr übersteigt. Zum 
Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäi-
schen Union können die Daten der Begünstigten von Rech-
nungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Euro-
päischen Union, des Bundes, der Länder, der Kreise und der 
Gemeinden verarbeitet werden. Mit der Veröffentlichung der 
Informationen über die Begünstigten von Mitteln aus den EU-
Agrarfonds verfolgt die Europäische Union das Ziel, die Kon-
trolle der Verwendung der EU-Gemeinschaftsmittel zu ver-
stärken sowie die Transparenz der Verwendung von Ge-
meinschaftsmitteln und die Öffentlichkeitswirkung und Akzep-
tanz der Europäischen Agrarpolitik zu verbessern. Die Veröf-
fentlichungspflicht besteht für alle ab dem EU-Haushaltsjahr 
2014 (vom 16.10.2013 bis 15.10.2014) an die Begünstigten 
getätigten Zahlungen aus den EU-Agrarfonds. 
Die Veröffentlichung enthält folgende Informationen: 
a) den Namen der Begünstigten, und zwar 

– bei natürlichen Personen Vorname und Nachname; 
– den vollständigen eingetragenen Namen mit Rechts-

form, sofern der Begünstigte eine juristische Person ist; 
– den vollständigen eingetragenen oder anderweitig amt-

lich anerkannten Namen der Vereinigung, sofern der 
Begünstigte eine Vereinigung ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit ist; 

b) die Gemeinde, in der der Begünstigte wohnt oder einge-
tragen ist, sowie die Postleitzahl bzw. Teil der Postleit-
zahl, der für die betreffende Gemeinde steht; 

c) für jede aus den EU-Agrarfonds finanzierte Maßnahme 
die Beträge der Zahlungen, die der Begünstigte in dem 
betreffenden Haushaltsjahr erhalten hat, sowie die Sum-
me dieser Beiträge; 

d) jeweils Beschreibung von Art und Ziel der aus den EU-
Agrarfonds finanzierten Maßnahmen unter Angabe des 
Fonds, aus dem die Zahlungen gemäß Buchstabe c) ge-
währt werden. 

Die zu veröffentlichenden Beträge der Zahlungen für die aus 
dem ELER finanzierten Maßnahmen entsprechen dem Ge-
samtbetrag der öffentlichen Zahlungen, einschl. des Beitrags 
der Europäischen Union und des nationalen Beitrags. 
Ausgenommen von der Veröffentlichung des Namens sind 
gemäß Art. 112 der VO (EU) Nr. 1306/2013 Begünstigte, de-
ren Gesamtbeihilfebetrag aus den EU-Agrarfonds gleich 
oder niedriger als der Schwellenwert in Höhe von 1.250 € ist. 
In diesem Fall erfolgt eine anonymisierte Veröffentlichung 
des Begünstigten. 
Die Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten nach 
– der VO (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 17.12.2013 über die Finan-
zierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und der hierzu erlassenen 
Durchführungsbestimmungen 

– dem Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes 
(AFIG) 

–  der Agrar- und Fischerei-Informationen-Verordnung 
(AFIVO) 

in der jeweils geltenden Fassung. 
Die Informationen hinsichtlich der Mittel aus dem ELER-Fond 
werden auf einer besonderen – vom Bund und den Ländern 
gemeinsam betriebenen – Internetseite der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadres-
se www.agrar-fischerei-zahlungen.de von den für die Zahlun-
gen zuständigen Stellen des Bundes und der Länder veröf-
fentlicht. Die Informationen hinsichtlich der Maßnahmen der 
B58, H41 - H45, W20 und W21 werden auf einer besonderen 
Internetseite des BayStMELF veröffentlicht. Sie bleiben vom 
Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung an 2 Jahre lang zu-
gänglich. Die Vorschriften der Richtlinie 95/46/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Abl. L 281 
vom 23.11.1995, S. 31) in der jeweils gültigen Fassung sowie 
die nationalen Datenschutzbestimmungen des Bundes und 
der Länder bleiben unberührt. Auf die in diesen Rechtsvor-
schriften geregelten Datenschutzrechte und die Verfahren zur 
Ausübung dieser Rechte wird verwiesen. 
Die sich daraus ergebenden Rechte auf Widerspruch, Berich-
tigung, Sperrung oder Löschung unrichtiger Daten können 
bei den jeweils für die Zahlung der Mittel zuständigen Stellen 
der Länder und des Bundes geltend gemacht werden. 
Die Europäische Kommission hat unter ihrer zentralen Inter-
netseite eine Website 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
funding/beneficiaries/shared_de 
eingerichtet, die auf die Veröffentlichungs-Internetseiten aller 
Mitgliedstaaten hinweist. 

F Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
Fördervoraussetzung bei AUM ist, dass gegen den Antragstel-
ler oder dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberech-
tigten in den letzten 5 Jahren keine Geldbuße von wenigstens 
2.500 Euro nach § 404 Absatz 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch rechtskräftig verhängt wurde, oder der Antragstel-
ler oder dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberech-
tigter nicht nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
rechtskräftig verurteilt wurde. 
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